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57. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft   
Backnang im Bereich „Sonderbaufläche Lebensmittelmarkt“ in Burgstetten - Burgstall 
 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 Abs. 1 
i. V. m. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit entsprechend § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwägungsvorschlag zu den eingegangenen Anregungen   
 
 
 
 

Backnang, 24.02.2020 
Stadtplanungsamt 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beschränkung der über die Grundversorgung hinausgehenden Sortimente auf 
maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche ist im Bebauungsplan bereits berücksich-
tigt. 
 
Der Antrag auf Zielabweichung für die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist 
von der Gemeinde Burgstetten mit Schreiben vom 13.08.2019 beim RP Stuttgart 
eingereicht worden. Die Stadt Backnang schließt sich diesem Antrag für die Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung mit Schreiben vom 09.10.2019 an. Die Zielab-
weichung wurde mit Schreiben des RP Stuttgart vom 18.02.2020 zugelassen. 
 
Kenntnisnahme 
 
Der Verband Region Stuttgart wird am weiteren FNP-Änderungsverfahren beteiligt. 



                                                                                                      - 3 - 

Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

 
            

 
 
 
 
 
 
Der Antrag auf Zielabweichung für die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist 
von der Gemeinde Burgstetten mit Schreiben vom 13.08.2019 beim RP Stuttgart 
eingereicht worden. Die Stadt Backnang schließt sich diesem Antrag für die Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung mit Schreiben vom 09.10.2019 an. Die Zielab-
weichung wurde mit Schreiben des RP Stuttgart vom 18.02.2020 zugelassen. 
 
Kenntnisnahme; die Lage im Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege ist bekannt. Der grundsätzliche Zielkonflikt zwischen der Verbesserung der 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Sicherstellung der 
Nahversorgung ist nur bedingt lösbar.  
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Um die Eingriffe in den Naturhaushalt zu 
minimieren, ist den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege im paralle-
len Bebauungsplanverfahren im Rahmen der Abwägung besonderes Gewicht bei-
zumessen. 
 
Kenntnisnahme; die Lage im Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ist bekannt. Der 
grundsätzliche Zielkonflikt zwischen dem Erhalt der landwirtschaftlichen Produkti-
onsgrundlagen und der Sicherstellung der Nahversorgung ist nur bedingt lösbar.  
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Um die Eingriffe in die Agrarstruktur zu 
minimieren, ist den Belangen der Landwirtschaft im parallelen Bebauungsplanver-
fahren im Rahmen der Abwägung besonderes Gewicht beizumessen. 
 
Kenntnisnahme; die Lage im Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkom-
men ist bekannt. Der grundsätzliche Zielkonflikt zwischen der Sicherung der 
Trinkwasserversorgung und der Sicherstellung der Nahversorgung ist nur bedingt 
lösbar.  
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Um eine Gefährdung der Wasservorkommen 
weitest möglich einzuschränken, ist den Belangen der Sicherung von Wasservor-
kommen im parallelen Bebauungsplanverfahren im Rahmen der Abwägung beson-
deres Gewicht beizumessen. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

 
         

 
 
 
 
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
ist ein entsprechendes Fachgutachten vorzulegen. 
 
 
 
 
Die Begründung zur 57. Änderung wird im Hinblick auf die Grundsätze der Vorbe-
haltsgebiete und die genannten Regelungen des Baugesetzbuches konkretisiert. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Das RP Stuttgart wird am weiteren FNP-Änderungsverfahren beteiligt. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Die Anregungen des Landratsamts sind im 
Zuge des Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Die Einhaltung der Lärmemissionsrichtwerte 
ist im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Das Merkblatt „Bauen im Wasserschutzge-
biet – Zone III“ ist zu beachten. 
 
 
 
 
Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung im Umweltbericht des Bebauungsplans be-
rücksichtigt bereits die auf Grund von Eingriffen in das Schutzgut Boden erforder-
lichen Kompensationsmaßnahmen. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
Die Hinweise der Checkliste werden in künftigen Bauleitplanverfahren berücksich-
tigt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Im weiteren Bebauungsplanverfahren ist 
eine dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftung zu prüfen. 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Einhaltung des Anbauabstands von 20 Metern wurde von der Gemeinde ge-
prüft. Lediglich die Nordostecke des Baufensters unterschreitet dieses Maß um 2  
Meter. 
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Die Vorgaben der ERA für die Geh- und 
Radwegquerung sind einzuhalten. Unabhängig von der Führung des Stromberg-
Murrtal-Radwegs erfordert dies bereits die verkehrssichere Erreichbarkeit des Ein-
zelhandelsstandorts mit dem Fahrrad. 
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Dies ist im Rahmen der Ausführungspla-
nung der Straßenbaumaßnahme zu berücksichtigen. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
Die verkehrliche Erforderlichkeit einer Einbindung der Rilkestraße und der Zufahrt 
zum Einzelhandelsstandort ist nicht ersichtlich. Zudem erscheint diese baulich 
problematisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis an die Gemeinde Burgstetten: Die zuständige Verkehrsbehörde ist im wei-
teren Verfahren zu beteiligen. 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




